
Unser Angebot Begleitete Elternschaft bringt das 
Recht auf Elternschaft für Menschen mit geistiger Be-
hinderung mit dem Recht des Kindes auf eine alters-
gemäße Entwicklung in Einklang.

Ziel unserer ambulanten Betreuung ist es, Eltern mit 
geistiger Beeinträchtigung zu ermöglichen, mit ihren 
Kindern als Familie zusammenzuleben. Mit Hilfe eines 
multiprofessionellen Teams unterstützen wir die Eltern 
kontinuierlich und langfristig bei der Bewältigung des 
Alltags mit ihrem Kind. Wir stärken den Zusammen-
halt der Familie und gewährleisten gleichzeitig das 
Kindeswohl.
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Unser Angebot Begleitete Elternschaft umfasst 
die Betreuung von Eltern mit geistiger Beeinträch-
tigung und ihren Kindern. Eine Begleitung während 
der Schwangerschaft und zur Geburtsvorbereitung ist 
möglich, wenn bereits Hilfebedarf besteht.
 

Unser Angebot zeichnet aus:

• Wir ermöglichen den Erhalt der Familie, um eine 
   Fremdunterbringung der Kinder zu vermeiden.

• Wir unterstützen die Eltern bei der Versorgung und 
   Erziehung der Kinder, so dass das Kindeswohl und      
   eine altersgerechte Entwicklung gewährleistet 
   werden.

  

Begleitete Elternschaft ermöglicht Menschen 
mit geistiger Beeinträchtigung, gemeinsam 
mit ihren Kindern zu leben. Die ambulante 
Hilfe unterstützt die Eltern bei der Wahrneh-
mung ihrer Elternrolle und stellt das Kindes-
wohl sicher.  

DASI Berlin
Begleitete Elternschaft 
für Eltern mit geistiger 
Beeinträchtigung

Begleitete Elternschaft
für Eltern mit geistiger Beeinträchtigung 
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ZIELE UND GRUNDLAGEN

Ziel unserer ambulanten Betreuung ist die Stärkung 
elterlicher Alltags- und Erziehungskompetenzen. 

Begleitete Elternschaft basiert auf den gesetzlichen 
Grundlagen:

• UN-Konvention: Teilhabe am gesellschaftlichen 
   Leben für Eltern mit geistiger Beeinträchtigung und 
   ihre Kinder 

• Artikel 6 des Grundgesetzes: Recht auf Elternschaft

• § 1666 und § 1666 a BGB: Maßnahmen des Kinder-
   schutzes und Priorität von öffentlichen Hilfen vor 
   der Trennung von Eltern und Kind

• § 27 ff und § 31 SGB VIII: Hilfen zur Erziehung und
   Sozialpädagogische Familienhilfe

• § 53, 54 ff SGB XII: Eingliederungshilfe bei Eltern 
   mit geistiger Behinderung

                

Begleitete Elternschaft 

LEISTUNGEN

Ein Sozialpädagoge und ein Heilerziehungspfleger be-
treuen als Zweierteam kontinuierlich und flexibel die 
Familien. 

Unsere individuellen Hilfeangebote umfassen die 
Beratung, Anleitung und Begleitung der Eltern in den 
Bereichen:  

• Erziehung der Kinder: Ernährung, altersgemäße An-
   sprache und Förderung der Kinder, Körperhygiene 
   und Gesundheit

• lebenspraktische Belange der Familie: Organisation 
   des Haushaltes, Umgang mit Geld, Erledigung von 
   Amtsangelegenheiten bis hin zur praktischen Unter-
   stützung

• Bewältigung von psychosozialen Problemen und bei 
  der Gestaltung innerfamiliärer Beziehungen: Aufbau 
  von Alltagsstrukturen, Hilfe in Konfliktsituationen

LEISTUNGEN

Die Betreuung findet in den Wohnungen und dem 
sozialen Umfeld der Familien statt. Dem Team und 
den Eltern steht außerdem ein Treffpunkt zur Verfü-
gung.

Die Qualität unserer Arbeit wird gewährleistet durch:

• Teamarbeit

• regelmäßige Fallbesprechungen

• begleitende Supervision 

• kontinuierliche Fort- und Weiterbildung

Wir arbeiten eng mit dem Jugendamt zusammen, 
um das Wohl der Kinder sicher zu stellen. Eine in-
tensive Zusammenarbeit pflegen wir ebenso mit 
den relevanten Diensten, Behörden, Kinderärzten, 
Kindertagesstätten, Schulen und Einrichtungen, die 
die Entwicklung der Kinder mit diagnostischen und 
therapeutischen Maßnahmen fördern.


